
Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
Hauptstraße 122 
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 

 

SITZUNGS-BESCHLUSS zum TOP 19 
 

☒ öffentlich    ☐ nichtöffentlich 

Vorlagennummer: /2022 

Datum: 23.09.2022 

Federführend: Bauamt 

Beratungsfolge: 

ö/n Datum Gremium 

n 04.10.2022 Hauptausschuss 

ö 11.10.2022 Gemeinderat 

☐ Die Veröffentlichung des Beschlusses ist aufgrund § 37 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO nicht zulässig. 

 

Anhörung der Ortschaftsräte 
Nach § 67 Absatz 6 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Ortschaftsrat/sind die Ortschaftsräte 

☒ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☒ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

zu hören (Pflichtanhörung). 
 
Die Vorlage wird dem Ortschaftsrat/den Ortschaftsräten zur Kenntnis gegeben. 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

 

Bezeichnung der Vorlage: Beschluss über die Anträge zur Aufnahme in das Straßenbestands-
verzeichnis  
 

Gesetzliche Grundlage/-n: §§ 54, 53 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) 
 

Beschluss: 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Gemeinderat beschließt die Ablehnung der eingereichten Anträge zur 
Aufnahme in das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeinde 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach  
 
Antragsteller: Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach  
 
Das Sächsische Straßengesetz beinhaltet die Möglichkeit bestehende 
Straßen und Wege nach den sogenannten Übergangsvorschriften, §§ 53, 
54 SächsStrG einzutragen bzw. überzuleiten. Voraussetzung für diese 
Form von Widmung ist, dass die entsprechende Straße, eine öffentliche 
Straße oder eine betrieblich-öffentliche Straße war und durch die 
Öffentlichkeit genutzt wird.  
 
Der Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach hat folgende Anträge bei der 
Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach fristgerecht eingereicht und ihr 
berechtigtes Interesse an der Eintragung in das 
Straßenbestandsverzeichnis angezeigt.  
 
Die Ablehnung der Anträge findet aus den folgenden Gründen statt:   
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Anlagen: 

Bereits als Gemeindestraße gewidmet:  
 

Lfd. 
Nr. 

Name des Weges Gemarkung  Flurstücke 

108 Radweg Schönefelder 
Hochland  

Dürrröhrsdorf 239 

116 Feldrain – Alte 
Helmsdorfer Straße  

Dürrröhrsdorf   106/1, 106/2, 118, 
119, 121, 123 

 
 
Kein Vorliegen des berechtigten Interesses, Gemeindeeigentum bis 
Gemarkungsgrenze Dittersbach/Rossendorf: 
 

Lfd. 
Nr. 

Name des Weges Gemarkung  Flurstücke 

109 Rossendorfer Weg  Dittersbach  474 

 
 
Kein Vorliegen des berechtigten Interesses, da kein öffentliches 
Bedürfnis gegeben ist: 
 

Lfd. 
Nr. 

Name des Weges Gemarkung  Flurstücke 

113 Kirchweg, hinter 
Drechsel  

Dittersbach 26, 24/2, 24/1, 455, 
453 

 
 
Zum Stichtag, dem 16.02.1993, wurde der Weg nicht öffentlich 
genutzt: 
 

Lfd. 
Nr. 

Name des Weges Gemarkung  Flurstücke 

111 Eschdorfer Straße  Dittersbach  244/1, 251, 262, 265, 266 

 
 
Vorliegen eines Waldweges laut dem Sächsischen Waldgesetz, der 
einem nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmetem Wege entspricht 
(§ 21 SächsWaldG) und keiner öffentlichen Widmung bedarf, da er 
durch das genannte Gesetz bereits ausreichend gesichert ist: 
 

Lfd. 
Nr. 

Name des Weges Gemarkung  Flurstücke 

110 Weg Teufelsbrücke 
Rosinendörfchen  

Dittersbach 243/7, 243/2, 242/1, 
246/1, 247/7 

112 Wünschendorfer 
Straße –
Zwergenhöhle 
Schöne Höhe  

Dittersbach 
Elbersdorf  

238/4 

 
 
 
 
Lagepläne der Straßen  
Antragsliste Straßenwidmungen 
Anträge Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
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Befangenheit: 
 

Aufgrund des § 20 der SächsGemO war 0 Gemeindevertreter/-innen von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. Namentliche Benennung: 

  

  

  

 

Abstimmungsverhalten: 

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder im Gemeinderat einschl. BM: 17 

Anwesende Gemeinderäte einschließlich Bürgermeister:  

Ja-Stimmen:  

Nein-Stimmen:  

Stimmenthaltungen:  

Beschlussvorlage angenommen: ☐ ja                         ☐ nein 

 

 
Beschlussausfertigung: 
 

    ........................... 
    M. Steglich    (Siegel) 

Bürgermeister 
 

 


